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Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. 
Für den Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben sind die nach-
folgenden Punkte von großer Bedeutung:

l Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € 
netto pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig.

l Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) 
ist in die Ermittlung der Wertgrenze einzubeziehen. In diesen Fällen darf 
der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen.

l Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein. Der Schenker 
muss auf dieser den Namen des Empfängers vermerken. Bei Rechnun-
gen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den 
Empfängernamen sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks 
gefertigt werden.

l Schließlich müssen die Aufwendungen auf ein separates Konto, z. B. 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Betriebs-
ausgaben, gebucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro 
Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € oder werden die formellen Vorausset-
zungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese Personen insgesamt 
nicht abzugsfähig.
Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und 
Geschenken die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zzgl. Solidaritäts-
zuschlag und Kirchensteuer zu leisten. In diesem Fall stellt die Übernahme 
der pauschalen Einkommensteuer nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
ein weiteres Geschenk dar. Übersteigt der Wert des Geschenks selbst bzw. 
zusammen mit der übernommenen Pauschalsteuer den Betrag von 35 €, 
unterliegt auch die pauschale Einkommensteuer dem Abzugsverbot. Die 
Finanzverwaltung hat indes mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer 
bei der Prüfung der Freigrenze aus Vereinfachungsgründung weiterhin 
nicht einbezieht.
Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Emp-
fänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. 
Die Zuwendungen sind dennoch weiterhin aufzuzeichnen.

Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten:
l Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung 

der Einkommensteuer für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahrs ge-
währten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, 
die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. 
Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer 
anzuwenden. 

l Sachzuwendungen bis 10 € (sog. Streuwerbeartikel) müssen nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung nicht in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalierung einbezogen werden.

l Auch bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass eines 
besonderen persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag bzw. Jubiläum) sind 
keine Geschenke und gehören daher nicht zur Bemessungsgrundlage. 
Das gilt, sofern der Wert der Aufmerksamkeit 60 € (inklusive Umsatz-
steuer) nicht übersteigt.

Der Unternehmer hat den Zuwendungsempfänger darüber zu informieren, 
dass er die Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist hierfür nicht 
vorgeschrieben. Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwenden-
den muss der Empfänger die Zuwendung nicht versteuern.
Die Norm begründet keine eigenständige Einkunftsart, 
sondern stellt lediglich eine besondere pauschalierende 
Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl.
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzel-
fällen der Steuerberater gefragt werden.

Geschenke an Geschäftsfreunde
Was ist zu beachten?

Kosten der Weihnachtsfeier
Was ist zu beachten?
In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am Ende des 
Jahrs vor der Tür. Bis zu zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr 
können für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei ausge-
richtet werden. Dies gilt, sofern die Kosten den Betrag von 110 € 
je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht 
übersteigen. Es handelt sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die 
Wertgrenze überschritten, muss folglich nur der übersteigende 
Teil versteuert werden. Darüber hinaus ist folgendes zu beachten:
l Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine 

Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem 
Charakter handelt, z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachts-
feiern.

l Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines 
Teilbetriebs oder einer in sich geschlossenen betrieblichen 
Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein.

l Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind 
alle Aufwendungen des Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer. 
Es spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeit-
nehmern individuell zurechenbar sind oder es sich um einen 
rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung 
handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äu-
ßeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet (z.  B. 
Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; auch Kosten 
für Begleitpersonen des Mitarbeiters müssen berücksichtigt 
werden).

l Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Be-
triebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht 
übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer steuerlich unbe-
rücksichtigt.

l Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibe-
trag von 110 € und/oder nimmt ein Arbeitnehmer an mehr 
als zwei Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfal-
lenden zusätzlichen Kosten steuerpflichtig.

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal mit 25  % 
versteuern. Voraussetzung hierfür ist, dass die Veranstaltung 
allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige Geldgeschenke, die 
zwar im Rahmen einer Betriebsveranstaltung gemacht werden, 
aber kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der 
Pauschalierungsmöglichkeit.
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Wirken sich außergewöhnliche Belastungen steuerlich 
nicht in vollem Umfang in dem Veranlagungszeitraum 
aus, in dem sie geleistet wurden, können sie nicht aus 
Billigkeitsgründen auf mehrere Jahre verteilt werden. Das 
hat der Bundesfinanzhof entschieden.
Ein Ehepaar wurde zusammen zur Einkommensteuer 
veranlagt. Für ihre zu Hause lebende schwerbehinderte 
Tochter bauten die Eheleute ihr Einfamilienhaus für 
insgesamt 165.981 € behindertengerecht um. In ihrer 
Einkommensteuererklärung machten sie davon 60.000 € 
als außergewöhnliche Belastungen geltend. Den Rest-
betrag beantragten sie auf die beiden folgenden Jahre 
zu verteilen. Das Finanzamt lehnte eine Verteilung der 
Aufwendungen auf mehrere Jahre jedoch ab.
Auch der Bundesfinanzhof sah keine Anknüpfungspunk-
te für eine persönliche oder sachliche Unbilligkeit. Eine 
lediglich für den Steuerpflichtigen ungünstige Rechts-
folge, die der Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen 
hat, rechtfertigt eine Billigkeitsmaßnahme nicht. Das trifft 
auf diesen Fall zu. Die Möglichkeit einer Übertragung 
außergewöhnlicher Belastungen in andere Veranla-
gungszeiträume sieht das Gesetz nicht vor.

Außergewöhnliche Belastungen
Keine Verteilung auf mehrere Jahre Für ein über 18 Jahre altes Kind, das noch nicht das 25. Le-

bensjahr vollendet hat, gibt es Kindergeld nur, wenn das Kind 
erstmals für einen Beruf ausgebildet wird. Eine solche erstmalige 
Berufsausbildung muss aber nicht bereits mit dem ersten objektiv 
berufsqualifizierenden Abschluss abgeschlossen sein. Denn es 
gibt Ausbildungsgänge, bei denen der erste Berufsabschluss 
integrativer Bestandteil eines einheitlichen Ausbildungsgangs 
ist. Solche mehraktigen Ausbildungsmaßnahmen sind dann 
Teil einer einheitlichen Erstausbildung, wenn sie zeitlich und 
inhaltlich so aufeinander abgestimmt sind, dass die Ausbildung 
nach Erreichen des ersten Abschlusses fortgesetzt werden soll 
und das beabsichtigte Berufsziel erst über den weiterführenden 
Abschluss erreicht werden kann.

Dies gilt beispielsweise für den Abschluss als „geprüfter Immo-
bilienfachwirt“. Dafür sind eine Ausbildung zum Immobilien-
kaufmann sowie eine anschließende Berufspraxis erforderlich. 
In dem Fall ist das Kind auch während der 
anschließenden berufsbegleitenden Weiter-
bildung der IHK zu berücksichtigen, auch 
wenn die wöchentliche Arbeitszeit mehr als 
20 Stunden beträgt.

(Quelle: 
Urteil des Finanzgerichts RheinlandPfalz)

Kindergeld
Begriff der „Erstausbildung“

Sind in dem zu versteuernden Einkommen Gewinne aus Land- 
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit 
enthalten, können diese auf Antrag ganz oder teilweise mit 
dem besonderen Steuersatz von 28,25  % besteuert werden. 
Grundlegende Voraussetzung neben weiteren ist, dass es sich 
um nicht entnommene Gewinne handelt, soweit sie den Saldo 
aus Entnahmen und Einlagen übersteigen.
Diese Vergünstigung für thesaurierte Gewinne kann nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs nicht in Anspruch genommen wer-
den, wenn zwar derart begünstigte Einkünfte vorliegen, das zu 
versteuernde Einkommen insgesamt aber negativ ist.

Die Aufbewahrung von Tagessummen-Belegen mit Einzelauf-
zeichnung der Erlöse und Summenbildung kann in Fällen der 
Einnahmenüberschussrechnung und Verwendung einer offe-
nen Ladenkasse den formellen Anforderungen, die an solche 
Aufzeichnungen gestellt werden, genügen. Zu diesem Ergebnis 
kommt der Bundesfinanzhof im Fall eines Gastwirts, der seinen 
Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelte.
Der Gastwirt hatte seine Einnahmen aus dem laufenden Gast-
stättenbetrieb je Kassiervorgang auf einem Zettel notiert. Durch 
Summenbildung ermittelte er die Tageseinnahmen und schloss 
die Summe mit seinem Namenszeichen ab. Die Tageseinnahmen-
Zettel waren mit dem jeweiligen Tagesdatum versehen. Nach 
einer Außenprüfung sah der Prüfer die Kassenführung als nicht 
ordnungsgemäß an und schätzte Einnahmen hinzu.
Aufgrund der hier im Zuge des gebotenen Eilverfahrens zur 
Anwendung gelangten Maßstäbe kommt das Gericht zu dem 
Ergebnis, dass die Aufzeichnungen des Gastwirts ausreichend 
sind. Zu einer Einzelaufzeichnung ist der Gastwirt bei summa-
rischer Betrachtung nicht verpflichtet gewesen. In Fällen der 
Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung ergibt 
sich auch aus den umsatzsteuerlichen Vorschriften keine Pflicht 
zur Führung eines Kassenbuchs.
Hinweis: Jüngst hat der Gesetzgeber die Einzelaufzeichnungs-
pflicht nebst Ausnahmeregelung zur Klarstellung gesetzlich 
festgeschrieben. In Zweifelsfällen sollte daher der steuerliche 
Berater hinzugezogen werden.

➔  Verfahrensrecht ....…………………………………………

Offene Ladenkasse
Einzelaufzeichnungen erforderlich? 

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Steuerbegünstigung für nicht 
entnommene Gewinne
Nicht bei negativem Einkommen



Legende zu den Terminen (Seite 1)

Karin Neugebauer – c/o DBB DATA StBG 
Carsten Jäger – c/o DBB DATA StBG
Hessenring 99 B – 61348 Bad Homburg
Internet: www.data-verbund.de

IMPRESSUM

DBB
DATA

Bilder: DBB DATA / Fotolia / Wittwer & Partner

Witz des Monats

kompakt  n  Ausgabe November 2017  n  Seite 4

➔  Grunderwerbsteuer ....…………………………………………

➔  Verfahrensrecht ....……………………………………..

➔  Schenkungsteuer ....…………………………………………

Meldung im Internet: „Ich wurde im letzten
Moment von meinem Freund zum Fußball-Finale 
München-Dortmund eingeladen. Leider heirate 
ich an diesem Tag. Wenn du jemanden kennst, der 
Interesse hat, dann soll er kurz Bescheid sagen und 
vorbeischauen. Sie steht vor der Reinoldikirche, ist 
1,68 groß und trägt weiß.”

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 

Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat.
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 

am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 

für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 21.12.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Ehepartner sind Gesamtschuldner der Einkommensteuer, wenn sie 
die Zusammenveranlagung gewählt haben. Durch Aufteilung wird 
die Gesamtschuld für Zwecke der Vollstreckung in Teilschulden 
aufgeteilt. Ob ein einmal gestellter Antrag auf Aufteilung der Steu-
erschuld bis zum Eintritt der Bestandskraft des Aufteilungsbescheids 
wieder zurückgenommen werden kann, ist höchstrichterlich noch 
nicht geklärt.
Das Finanzgericht BadenWürttemberg vertritt die Auffassung, dass 
die Vorschriften über die Aufteilung einer Gesamtschuld die Möglich-
keit, den Aufteilungsantrag zurückzunehmen, nicht vorsehen. Zwar 
könne der Bescheid unter bestimmten Voraussetzungen geändert 
werden, u. a. auch wenn dieser eine offenbare Unrichtigkeit enthält. 
Die Rücknahme des Antrags auf Aufteilung sei nach Auffassung 
des Gerichts hiervon jedoch nicht umfasst. Vielmehr rechtfertige 
die unmittelbare Auswirkung auf das Steuerschuldverhältnis eine 
Unwiderruflichkeit und Unwiederholbarkeit des Antrags.
Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden.

Grundstückserwerb für Windkraftanlage
Was gehört zu den Nebenkosten?
Beim Erwerb eines Grundstücks zur Errichtung einer Windkraftan-
lage gehört eine auf die benachbarten Grundstücke entfallende 
Entschädigungszahlung an den Verkäufer nicht zur Bemessungs-
grundlage der Grunderwerbsteuer.
In dem entschiedenen Fall hatte der Käufer an das Land als Ver-
käufer vereinbarungsgemäß eine Entschädigung für notwendige 
Baulasten und Dienstbarkeiten auf anderen Grundstücken zu 
zahlen. Diese Entschädigung stellt keine Gegenleistung für den 
Erwerb des Eigentums an dem gekauften Grundstück dar. Es 
handelt sich vielmehr um davon zu unterscheidende Leistungen 
des Verkäufers, die hier in der Bestellung der für den Betrieb der 
Windkraftanlage erforderlichen Baulasten und Dienstbarkeiten 
an verbleibenden Grundstücken und die Duldung von An- und 
Durchschneidungen dieser Grundstücke bestanden.

Aufteilung der Steuerschuld
Rücknahme des Antrags möglich?

Hinweis: In den meisten Fällen wird eine geringere Erbschaft-
steuerlast entstehen, wenn der Verzicht auf den Pflichtteilsan-
spruch nach dem Tod des Erblassers vereinbart wird, da in diesem 
Fall das Verhältnis zum Erblasser zugrunde zu legen ist.

Kann teuer werden:
Verzicht auf künftigen Pflichtteilsanspruch
Verzichtet ein gesetzlicher Erbe gegenüber einem anderen Erben 
auf seinen Pflichtteilsanspruch und erhält dafür vom anderen 
Erben eine Abfindung, unterliegt diese der Erbschaftsteuer. Der 
Bundesfinanzhof hat für die Fälle, in denen der gesetzliche Erbe 
vor Eintritt des Erbfalls auf seinen künftigen Pflichtteilsanspruch 
verzichtet, seine Rechtsprechung geändert.
Für die Ermittlung der Steuerklasse, des Freibetrags und des 
Steuersatzes ist in diesen Fällen zukünftig das Verhältnis des 
Verzichtenden zum anderen Erben und nicht mehr zum Erblasser 
maßgebend. Dementsprechend sind auch Vorschenkungen des 
künftigen Erblassers nicht mehr zu berücksichtigen.
Beispiel: Bruder A verzichtet noch vor dem Tod seiner Mutter 
gegenüber Bruder B gegen eine Zahlung von 150.000 € auf die 
Geltendmachung seines gesetzlichen Pflichtteilsanspruchs, sollte 
er durch letztwillige Verfügung von der Erbfolge seiner Mutter 
ausgeschlossen sein.

 alt neu

Steuerklasse I (Eltern) II (Geschwister)

Freibetrag 400.000 € 20.000 €

Steuersatz 11 % 20 %


